
  

  
  

Obere Dorfstrasse 32   8700 Küsnacht   T 044 913 11 11   www.kuesnacht.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Vereinsförderungskonzept Küsnacht 
vom 1. August 2013 

 



  

  

 

 

 

 2 

Inhaltsverzeichnis 

A. Grundsätze .......................................................................................................................... 4 

B. Definition Küsnachter Verein ............................................................................................... 6 

B.1 Abgrenzung I: Vereine mit verwaltungsähnlichen Aufgaben ........................................... 6 

B.2 Abgrenzung II: Begabten- und Sportförderung ............................................................... 6 

C. Beiträge der Vereine in der Gemeinde ................................................................................ 6 

D. Beiträge der Gemeinden an die Vereine .............................................................................. 7 

D.1 Materielle Unterstützung ................................................................................................ 7 

D.2 Immaterielle Unterstützung ............................................................................................ 8 

D.3 Finanzielle Unterstützung .............................................................................................. 8 

E. Monitoring ......................................................................................................................... 10 

F. Literatur ............................................................................................................................. 11 

G. Anhang ............................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

Es werden Vereine und vereinsähnliche Organisationen unterstützt. Zur besseren Lesbar-

keit wird im Vereinsförderungskonzept nur von „Vereinen“ gesprochen.  

Wird im Text von „Gemeinden“ gesprochen, so ist sowohl die Politische Gemeinde Küs-

nacht als auch die Schulgemeinde Küsnacht gemeint. 
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Küsnachter Vereinsförderungskonzept 

In der Gemeinde Küsnacht sind gemäss der Vereinsliste1 96 Vereine aktiv. Mit ihrem Enga-

gement leisten die Vereine einen entscheidenden Beitrag zu einem aktiven und vielfältigen 

Vereinsleben in Küsnacht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Arbeit der Vereine seitens der 

Gemeinden wertzuschätzen und sie durch geeignete Formen zu unterstützen. Ein klares Kon-

zept schafft hierbei Vertrauen und gewährleistet, dass die Leistungen der Gemeinden auf ei-

ner klaren Grundlage und transparenten Kriterien beruhen. Das vorliegende Vereinsförde-

rungskonzept hat für alle Küsnachter Vereine Gültigkeit.  

Die Grundlagen für das vorliegende Konzept bilden die Resultate verschiedener Erhebungen 

mit Akteuren des Vereinslebens in Küsnacht (Vereins-Workshop, Hauswart-Workshop, Onli-

ne-Befragung aller Küsnachter Vereine). Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden wichtige 

Aspekte für die geeignete Unterstützung der Vereine aufgenommen und bereits bestehende 

Unterstützungsformen neu geregelt. 

Das Vereinsförderungskonzept wurde vom Gemeinderat Küsnacht und der Schulpflege ge-

nehmigt und tritt per 1. August 2013 in Kraft. 

A. Grundsätze 

Vereine bilden einen wichtigen Grundpfeiler des freiwilligen Engagements; sie sind Orte des 

gegenseitigen Austauschs und der Zusammenarbeit und leisten einen wichtigen Beitrag für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt (Bühlmann/Freitag 2007, Putnam 2000). Küsnacht ver-

fügt über eine lebendige Vereinslandschaft, deren vielfältige Beiträge für das Dorfleben sehr 

geschätzt werden. So werden viele Vereine auf unterschiedliche Art und Weise von beiden 

Küsnachter Gemeinden unterstützt. Auf Basis der durchgeführten Erhebungen (Workshops, 

Online-Befragung) zeigt sich, dass die Vereine vor allem durch vergünstigte bzw. kostenlose 

Raumnutzungen, immaterielle Unterstützungen wie beispielsweise Teilnahme an Dankesan-

lässen oder Konferenzen sowie durch punktuelle finanzielle Beiträge unterstützt werden. Die 

Zuwendungen werden von den Vereinen sehr geschätzt und als sehr wichtig bewertet.  

Für eine zukünftige Vereinsförderung gelten die folgenden Leitsätze: 

 Die Gemeinde Küsnacht schafft durch eine angemessene Infrastruktur gute Rahmenbe-

dingungen für die Vereine 

 Die Gemeinde Küsnacht fördert die Kommunikation unter den Vereinen und mit den 

Vereinen und bietet nötigen Support 

 Die Gemeinde Küsnacht kann die Tätigkeit der Vereine finanziell unterstützen. Auf Leis-

tungen der Gemeinde Küsnacht besteht allerdings kein Rechtsanspruch 

Voraussetzung für die Vereinsförderung ist die Eigeninitiative der Vereine. Die Gemeinde 

Küsnacht unterstützt die Eigeninitiative im Rahmen ihrer Möglichkeiten und schafft so Rah-

menbedingungen für ein aktives kulturelles, gesellschaftliches und sportliches Leben in Küs-

nacht. Eine Unterstützung seitens der Gemeinde setzt Eigenleistungen der Vereine voraus. 

Im Rahmen der Vereinsförderung sind zwei Förderprinzipien festgelegt, die in bestimmten 

Bereichen eine weitgehende Gleichbehandlung und Transparenz von Unterstützungen an-

streben. 

                                                
1
 Vereinsliste geführt von der Gemeindeverwaltung Küsnacht. Stand 2011/12 
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Der Umfang von Förderungsleistungen an die Küsnachter Vereine ist vom jeweiligen Kontext 

der Vereinstätigkeit abhängig. Eine absolute Gleichbehandlung in diesen Bereichen ist nicht 

möglich. Es soll vielmehr darum gehen, die Heterogenität der Vereinslandschaft als Qualität 

wahrzunehmen, diese Vielfalt auch weiterhin zu pflegen und dabei eine weitgehende Gleich-

behandlung zu ermöglichen. 

Übertragen auf die Grundpfeiler bzw. Leitsätze des Vereinsförderungskonzepts ergibt sich 

folgende Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfeiler der Vereinsförderung 

 
Materielle 

Unterstützung 
 

 

 

 

 

 

Die Konditionen für 

die Raumvergabe 

resp. Nutzung sollen 

für alle Vereine ein-

heitlich gelten, d.h. 

die Möglichkeiten, 

kostengünstig oder 

gratis Räume zu 

nutzen sollen für alle 

Vereine gleicher-

massen gelten und 

nachvollziehbar sein. 

 
Immaterielle 

Unterstützung 
 

 

 

 

 

 

Bei immateriellen 

Unterstützungs- und 

Würdigungsformen 

wie Coachings, Wei-

terbildungen, Publi-

kationen im Veran-

staltungskalender 

oder dem Freiwilli-

genfest sollen alle 

Vereine gleicher-

massen berücksich-

tigt werden. 

 
Finanzielle  

Unterstützung 
 

 

 

 

 

 

Kinder- und Jugend-

förderung, Kulturför-

derung, soziokultu-

relle Förderung oder 

sonstige Subventio-

nen der Gemeinden 

werden aufgrund der 

geltenden Orientie-

rungskriterien und 

Reglemente ausge-

richtet. 

weitgehende Gleichbehandlung 

Transparenz 

Abbildung 1: Grundpfeiler und Förderprinzipien 
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B. Definition Küsnachter Verein 

Es werden Küsnachter Vereine unterstützt. Für die Beurteilung der Bezeichnung Küsnachter 

Verein orientieren sich die Behörden an den folgenden Kriterien. Die Darstellung erfolgt ohne 

Rangordnung und es müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein.  

 Die Haupttätigkeit des Vereins findet zu mindestens 2/3 in Küsnacht statt 

 Die Aktivitäten des Vereins haben einen lokalen bzw. regionalen Bezug zu Küsnacht 

 Der Verein vertritt mit der Ausübung seiner Aktivitäten die Gemeinde Küsnacht 

 Die Mitglieder des Vereins rekrutieren sich zur Hälfte aus Bewohnerinnen und Bewoh-

nern der Gemeinde Küsnacht 

 Der Verein erbringt Eigenleistungen zur Deckung der Vereinskosten. Die Geldmittelak-

quise wird zur Deckung der jährlichen Vereinskosten im Sinne des Vereinszwecks be-

trieben (z.B. Eintrittsgelder bei Veranstaltungen etc.) 

 Der Verein ist Mitglied beim Vereins-Kartell Küsnacht 

B.1 Abgrenzung I: Vereine mit verwaltungsähnlichen Aufgaben 

Im Rahmen der Studie wurde deutlich, dass es einige Vereine gibt, die wichtige Dienstleistun-

gen (zum Teil im Rahmen von Leistungsaufträgen) für die Gemeinde, andere Vereine oder 

Wirtschaftsbetriebe anbieten. Diese Vereine haben eine Sonderstellung und eigene Finanzie-

rungsgrundlagen. Beispielsweise sind hierbei die folgenden Vereine zu nennen: Spitex, Mu-

sikschule, Samariterverein, Kulturelle Vereinigung und Gewerbeverein.  

Weiter gibt es Vereine, welche wertvolle soziale Aufgaben erfüllen und auf materielle und teil-

weise finanzielle Zuschüsse von der Gemeinde angewiesen sind. Diese werden nicht über die 

Vereinsförderung abgegolten. Zum Beispiel sind an dieser Stelle der Verein Institution Barba-

ra Keller, der Heilpädagogische Verein und der Freihof Küsnacht zu nennen. 

B.2 Abgrenzung II: Begabten- und Sportförderung 

Das Vereinskonzept regelt die Unterstützung der einzelnen Vereine, nicht aber eine Subjekt-

förderung von Einzelpersonen z.B. im Spitzensport, in der Musik oder Wissenschaft. 

Im Rahmen der Infrastrukturbereitstellung und Gratisnutzung beteiligt sich die Gemeinde Küs-

nacht in einem hohen Masse an der Sportförderung2. Über die Trägerschaften und Infrastruk-

turbereitstellung (z.B. KEK) beteiligt sich die Gemeinde Küsnacht sowohl in der lokalen wie in 

der regionalen Sportförderung. 

C. Beiträge der Vereine in der Gemeinde 

Die Küsnachter Vereine tragen in vielerlei Hinsicht dazu bei, den Austausch und den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt in Küsnacht zu fördern. Sie übernehmen die Sicherstellung wich-

tiger gesellschaftlicher Güter wie der Kultur-, Gesundheits- und Bewegungsförderung, sie bil-

den intergenerationelle Begegnungsplattformen und tragen so zum gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt in der Gemeinde Küsnacht bei. Vereine bewegen sich eng an den Bedürfnissen 

                                                
2
 Vgl. Studie „Trägerschaften Sportstätten“ vom 7. Dezember 2012 
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der Bevölkerung und können basisnah und flexibel auf neue gesellschaftliche Herausforde-

rungen reagieren.  

Auf Basis der Vereinsbefragung (El-Maawi, Störkle, Willener, 2012) wird sehr deutlich, dass 

nahezu alle Vereine ihren Beitrag zum Zusammenhalt und zur Förderung der Integration in 

der Gemeinde betonen. Im Bereich der Sportvereine wird deutlich hervorgehoben, dass man 

für nahezu alle Altersklassen sportliche Aktivitäten anbietet. Die Beiträge reichen hierbei von 

sportlicher Frühförderung, Teamgeistbildung und „gesunder Rivalität“, Herausbildung eines 

guten Körpergefühls bis hin zur Gesundheitsförderung, der Vorbeugung von Zivilisations-

krankheiten und Förderung der Beweglichkeit bis ins hohe Alter. Durch die Übernahme von 

Trainer/innen-Funktionen werden Anreize zur Übernahme von Verantwortung und Vorbild-

funktionen geschaffen. Im kulturellen Bereich werden die Förderung von kulturellen Betäti-

gungen und Austausch in den Bereichen Musik, Theater und Kunst über viele Altersgruppen 

hinweg betont. Vor allem die Vereine, die im Bereich Gemeinschaft / Begegnung anzusiedeln 

sind (aber auch in den Bereichen Sport und Kultur) betonen ihre grossen Beiträge zur Förde-

rung von Geselligkeit und sozialen Kontakten, Austausch und Teambildung bis hin zum „Mittel 

gegen Vereinsamung im hohen Alter“.  

D. Beiträge der Gemeinden an die Vereine 

Auf der Basis der dargelegten Grundpfeiler und Förderprinzipien werden im Folgenden die 

verschiedenen Unterstützungsleistungen der Gemeinden an die Vereine abgeleitet und be-

schrieben. 

D.1 Materielle Unterstützung 

Die Gemeinde Küsnacht schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch eine angemessene 

Infrastruktur gute Rahmenbedingungen für die Vereine. Sie pflegt unter www.kuesnacht.ch 

eine Unterseite "Raumreservation" mit einem Verzeichnis der Räume der Gemeinde. Für Än-

derungen und Ergänzungen sowie Reservationen sind die Trägerschaften der Räumlichkeiten 

verantwortlich. Für die Räumlichkeiten und Anlagen beider Gemeinden gibt es zwei An-

sprechpersonen: Bei der Liegenschaftsabteilung für die Räume der Politischen Gemeinde 

sowie bei der Schulverwaltung für die Räume der Schulgemeinde. Für die Vermietung von 

Räumlichkeiten gelten jeweils separate Richtlinien der jeweiligen Gemeinden (Anhang 1: 

Raumliste Trägerschaften). 

Im Bereich der materiellen Unterstützung findet das Prinzip der weitgehenden Gleichbehand-

lung Anwendung. Alle Küsnachter Vereine können die gemeindeeigenen Räume zur Aus-

übung ihres Vereinszwecks kostenlos nutzen. Die Vereine können zudem maximal zweimal 

jährlich den Saal der HesliHalle oder den Mehrzwecksaal Limberg gratis nutzen, auch wenn 

die Räumlichkeiten für einen halb-kommerziellen Anlass (zur Aufstockung der Vereinsmittel) 

genutzt werden. Es gilt das übliche Gesuchsverfahren und Kostenreglement3. Dem Bedürfnis 

vieler Vereine nach Abstell- bzw. Archivräumlichkeiten kann kurzfristig nicht begegnet werden. 

Die Gemeinden haben das Anliegen registriert. Anträge für die Miete von Lagerräumlichkeiten 

                                                
3
 Benutzung von Liegenschaften und Räumlichkeiten der Schule Küsnacht durch Dritte, Gebührenord-

nung – Reglement (ausgenommen HesliHalle), Beschluss Schulpflege 3. November 2009, Benutzung 
von Räumlichkeiten der HesliHalle (Zentrum für Kultur + Sport), Gebührenordnung – Reglement, Be-
schluss Schulpflege 26. Oktober 2004 
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werden von der Abteilung Liegenschaften der Politischen Gemeinde auf dem entsprechenden 

Formular auf www.kuesnacht.ch entgegen genommen und weiter bearbeitet. 

D.2 Immaterielle Unterstützung 

Die Gemeinde Küsnacht unterstützt die Vereine in den Bereichen Kommunikation, Vernet-

zung, Support und Würdigung, mit immateriellen Unterstützungs- und Würdigungsformen wie 

Coachings, Weiterbildungen, Teilnahme an Konferenzen oder Dankesanlässen.  

Hierzu mandatiert die Gemeinde das Vereins-Kartell. Erstes Ansprechgremium für die Ver-

einskoordination ist somit das Vereins-Kartell. Das Vereins-Kartell ist mit Vertreter/innen der 

Gemeinden vernetzt. 

Das Vereins-Kartell ist von der Gemeinde Küsnacht mandatiert, den Pfeiler der immateriellen 

Unterstützung aufzubauen, den Vereinen Support anzubieten und die Kommunikation zwi-

schen den Vereinen sowie zwischen den Vereinen und der Gemeinde zu fördern. Auch in 

diesem Bereich findet das Prinzip der weitgehenden Gleichbehandlung Anwendung. Im Rah-

men einer Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Küsnacht und dem Vereins-Kartell 

sind die detaillierten Aufgaben und die entsprechende Entschädigung festgehalten (Anhang 2: 

Leistungsvereinbarung zwischen Vereins-Kartell und Gemeinde Küsnacht). Ein weiterer Bei-

trag zur Finanzierung des Vereins-Kartells leisten die Mitgliederbeiträge der Küsnachter Ver-

eine. Zum Zeitpunkt der Vereinsbefragung waren 67 der 96 Vereine dem Vereins-Kartell an-

geschlossen. 

Die Leistungsvereinbarung enthält Rechte und Pflichten beider Seiten (Vereins-Kartell und 

Gemeinde). Das Vereins-Kartell geht aktiv auf die Vereine zu und eruiert die relevanten 

Kommunikationskanäle, damit möglichst alle davon profitieren können. Durch den Kontakt des 

Vereins-Kartells mit Vitamin B (Fachstelle für ehrenamtliche Vereinsarbeit) können deren An-

gebote (Kurse, Unterlagen, etc.) den Küsnachter Vereinen zugänglich gemacht werden. 

D.3 Finanzielle Unterstützung 

Die Auslösung der finanziellen Mittel erfolgt gemäss den im Organisationsreglement der Ge-

meinde Küsnacht geregelten Finanzkompetenzen. Vorliegende Regelung gilt für regelmässige 

oder punktuelle Zuschüsse an Vereine mit dem Ziel, eine grössere Transparenz zu schaffen. 

Für die Unterstützung gelten folgende allgemeinen Grundsätze: 

 

 Die Mittel werden nur für Küsnachter Vereine (gemäss den Kriterien S. 6) zur Verfügung 

gestellt 

 Eigenleistungen der Gesuchstellenden müssen in angemessenem Umfang erbracht 

werden  

 Bei der Gewährung von Beiträgen sind bereits bestehende materielle und immaterielle 

Unterstützungsleistungen der Gemeinde angemessen zu berücksichtigen (zur Verfü-

gungstellung von Räumen und Infrastruktur, Material und Arbeitsleistungen der kommu-

nalen Betriebe) 
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Die finanzielle Unterstützung ist an definierte Richtlinien geknüpft und die Vergabe der finan-

ziellen Mittel an entsprechende Gremien übergeben. Ein Rechtsanspruch auf finanzielle Mittel 

besteht grundsätzlich nicht. Folgende Gremien sind für die Geldmittelvergabe vorgesehen: 

Finanzielle Beiträge Politische  

Gemeinde 

Schulgemeinde  

Beiträge an Kulturvereine sowie andere kulturelle 

und künstlerische Akteure (vgl. Kulturleitbild 4) 

Kulturkommission 

(Abteilung  

Zentrale Dienste) 

 

 In der Regel punktuelle Zuschüsse an Küs-

nachter Vereine und Beiträge für Jubiläen und 

besondere Anlässe sowie in Ausnahmefällen 

jährlich wiederkehrende Beiträge (vgl. Orien-

tierungskriterien5) 

 Langjährige Zuschüsse an bestimmte soziale 

Institutionen  

 

Sozialkommission 

(Abteilung  

Gesellschaft) 

 

 

Kinder- und Jugendförderung6  X 

In- und Auslandhilfe (ohne Küsnachter Vereine) Finanzausschuss 

(Abteilung  

Finanzen) 

 

 

Die Kulturkommission ist zuständig für Beiträge an kulturelle und künstlerische Vereine. Der 

Finanzausschuss ist zuständig für die Ausrichtung der In- und Auslandhilfe, ausser für die 

Küsnachter Vereine. Die Beiträge zur Kinder- und Jugendförderung werden von der Schulge-

meinde anhand des aktuellen Reglements gesprochen. Alle anderen Beitragsgesuche von 

Küsnachter Vereinen werden von der Abteilung Gesellschaft bearbeitet und anhand der gel-

tenden Orientierungskriterien geprüft.  

Die Gesuche werden mittels eines kurzen Antrags inkl. Budget mit den letzten beiden Jahres-

rechnungen eingereicht. Dazu findet sich ein einfaches Formular auf der Gemeindehomepage 

www.kuesnacht.ch. Die Mittel für die Kinder- und Jugendförderung werden bei der Schule 

beantragt. 

Die Gemeinde Küsnacht kann Vereine durch in der Regel einmalige finanzielle Beiträge un-

terstützen. Hierbei stehen grössere Veranstaltungen, Aufwendungen für Jubiläumsfeiern und 

Anschaffungen im Vordergrund, die im Interesse des Vereinszweckes liegen sowie der Öffent-

lichkeit dienen. 

Die Gemeinde Küsnacht kann in Ausnahmefällen jährlich wiederkehrende Beiträge gewähren. 

Diese werden nur gewährt, wenn daraus ein ausserordentlich grosser Nutzen für die Öffent-

lichkeit abgeleitet werden kann. Die Empfänger/innen erstatten hierbei Bericht über die Ver-

wendung der Beiträge.  

                                                
4
 Kulturleitbild vom 5. Oktober 2011 

5
 Orientierungskriterien für die Ausrichtung von Geldmitteln an Küsnachter Vereine vom 22. Mai 2013,  

Anhang 3 
6
 Schulgemeinde Küsnacht: Reglement betreffend Schulbeiträge an Jugendarbeit der Küsnachter Ver-

eine, Beschluss Schulpflege vom 9. April 2013, Anhang 4 
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E. Monitoring 

Zwecks interner Absprachen bezüglich der Vereinsfinanzierung tauschen sich die geldgeben-

den Kommissionen einmal jährlich bezüglich der finanziellen Unterstützung der Vereine im 

Sinne eines Monitoring aus. Bei Bedarf wird die Schule beigezogen. In einem Kurzbericht 

Vereinsförderung wird die Totalsumme anschliessend veröffentlicht. 
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